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DIE12 EU-STATIONEN ZUM UNTERGANG 

der Mitgliedstaaten nach dem Lissaboner Vertrag
1. Der Untergang aller europäischen Werte (inklusive Ackerland)
LV2 26. Artikel

(2) Der Binnenmarkt ist ein solcher Raum ohne Binnengrenzen, in dem, in Einklang mit den Verordnungen des Vertrages, die freie Bewegung der Waren, der Personen, der Dienstleistungen und des Kapitals garantiert ist.
LV2 3. Artikel

(1) Die EU verfügt über eine ausschließliche Kompetenz auf folgenden Gebieten: 

a) Zollunion,

b) die Feststellung der zur Funktion des Binnenmarktes notwendigen Wettbewerbsregel, 
c) monetäre Politik hinsichtlich der Mitgliedsstaaten, deren offizielle Währung die Euro ist,

d) Bewahrung der biologischen Kraftquellen der Meere im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 

e) gemeinsame Handelspolitik.

(2) Die EU verfügt ebenfalls über eine ausschließliche Kompetenz für den Abschluss von internationalen Abkommen, wenn deren Abschluss von der Gesetzgebung der EU vorgeschrieben ist, oder wenn es zur inneren Ausübung seiner Kompetenzen notwendig ist, beziehungsweise insofern es die gemeinsamen REgel betrifft, oder deren Anwendungskreis verändern kann.
2. Der Verlust der Protektion nationaler Produkte
LV2 34. Artikel
Unter den Mitgliedsstaaten ist jede mengenmäßige Importbeschränkung und damit vergleichbare Maßnahme verboten. 

LV2 35. Artikel
Unter den Mitgliedsstaaten ist jede mengenmäßige Exportbeschränkung und damit vergleichbare Maßnahme verboten. 

LV2 63. Artikel
(1) Im Rahmen der Verfügungen dieses Kapitels ist jede Beschränkung hinsichtlich der Kapitalbewegungen unter den Mitgliedsstaaten, sowie den Mitgliedsstaaten und Drittländern verboten.  
(2) Im Rahmen der Verfügungen dieses Kapitels ist jede Beschränkung hinsichtlich der finanziellen Operationen unter den Mitgliedsstaaten, sowie den Mitgliedsstaaten und Drittländern verboten.  

LV2 101. Artikel
(1) Es ist unvereinbar mit dem Binnenmarkt und verboten jede Vereinbarung zwischen Unternehmen, jede Entscheidung und abgestimmtes Verhalten der Assoziationen der Unternehmen, die auf den Handel unter den Mitgliedsstaaten eine Wirkung ausüben können und deren Ziel oder Wirkung die Verhinderung, Beschränkung oder Verzerrung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes ist, besonders: 

a) die direkte oder indirekte Fixierung der Anschaffungs- oder Verkaufspreise, beziehungsweise irgendeiner anderen geschäftlichen Bedingung;    

b) die Beschränkung oder Kontrolle der Produktion, des Vertriebs, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte und der Acquisitionsquellen;
d) im Falle von gleichwertigen Angelegenheiten die Anwendung von verschiedenen Bedingungen gegenüber den Geschäftspartnern, wodurch diese in eine nachteilige Wettbewerbsposition gelangen; 

e) das Abhängigmachen von Vertragsabschlüssen von der Annahme solcher ergänzender Verpflichtungen, die weder von ihrer Natur her, noch nach den geschäftlichen Gepflogenheiten zum Gegenstand des Vertrages gehören.

LV2 107. Artikel
(1) Wenn die Verträge nicht anders verfügen, ist mit dem Binnenmarkt jede durch die Mitgliedsstaaten oder aus staatlichen Quellen in irgendeiner Form gegebene Unterstützung unvereinbar, die durch die Präferenz gewisser Unternehmen oder der Produktion gewisser Waren den Wettbewerb verzerrt oder damit droht, wenn es den Handel unter den Mitgliedsstaaten berührt.
3. Der Verlust der finanziellen Unabhängigkeit
LV2 282. Artikel

(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das Europäische System der Zentralbanken (KBER). Die monetäre Politik der EU wird durch die Europäische Zentralbank und die Zentralbanken jener Mitgliedsstaaten geleitet, deren offizielle Währung die Euro ist und die das Eurosystem bilden. 

(5) Mit der Europäischen Zentralbank muss konsultiert werden im Zusammenhang mit jedem Vorschlag, der in ihren Kompetenzbereich gehört und auf einen Rechtsakt der EU gerichtet ist, weiterhin im Zusammenhang mit jeder geplanten nationalen rechtlichen Vorschrift. Sie kann auf Gebieten, die in ihren Kompetenzbereich gehören eine Meinung vorbreiten.

LV2 295. Artikel

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission konsultieren miteinander und bestimmen im Einverständnis die Regel ihrer Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck können sie, entsprechend den Verträgen, obligatorische Vereinbarungen zwischen den Institutionen abschließen.

4. Der Verlust der Handelsfreiheit 
LV2 106. Artikel
(1) Im Falle der Unternehmen der Öffentlichkeit und solcher Unternehmen, denen die Mitgliedsstaaten besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, können die Mitgliedsstaaten keine Massnahmen treffen und aufrechterhalten, die den Verträgen, besonders den Regeln, die in den Artikeln 21. und 101–109. enthalten sind, widersprechen. 

(2) Die Unternehmen, die mit dem Betrieb der Dienstleistungen beauftragt sind, die dem gemeinsamen wirtschaftlichen Wohl dienen, oder die monopolartigen Unternehmen sind den Regeln der Verträge, besonders den Wettbewerbsregeln in dem Maß unterworfen, inwieweit deren Anwendung weder rechtlich noch tatsächlich die Vollziehung der ihnen anvertrauten speziellen Aufgaben behindert. Das kann die Entwicklung des Handels nicht in dem Maße behindern, das im Widerspruch ist mit den Interessen der Gemeinschaft.

LV2 207. Artikel

(1) Die gemeinsame Handelspolitik beruht auf einheitlichen Prinzipien; das bezieht sich besonders auf die Modifikationen der Zolltarife, für den Abschluss der Zolltarifen- und Handelsverträge, die im Zusammenhang stehen mit dem Handel der Waren und Dienstleistungen. Es bezieht sich weiterhin auf den Handel der Autorenrechte, sowie die unmittelbaren ausländischen Investitionen, die Vereinheitlichung der Maßnahmen der Liberalisation, die Exportpolitik und solche handelspolitische Schutzmaßnahmen, wie das im Falle von Dumping oder Subvention zu treffenden Maßnahmen. Die gemeinsame Handelspolitik muss in den Rahmen geführt werden, die gemäß den Prinzipien der äußeren Tätigkeit und der Zielsetzungen EU bestimmt sind.

5. Der Verlust des Zolles 
LV2 28. Artikel
(1) Die EU bildet eine Zollunion, die sich auf den ganzen Warenverkehr erstreckt und das Verbot der Import- und Exportzölle, sowie der damit ähnliche Wirkung erzeielnden Gebühren unter den Mitgliedsstaaten in sich schließt, weiter die Einführung des gemeinsamen Zolltarifs in den Beziehungen zu Drittländern.
6. Der Verlust der selbstängigen Steuerpolitik    
LV2 110. Artikel
Die Mitgliedsstaaten besteuern weder direkt noch indirekt die Produkte anderer Mitgliedsstaaten höher als die direkt oder indirekt besteuerten heimischen Produkte ähnlichen Charakters.  

Die Mitgliedsstaaten erheben auf die Produkte der anderen Mitgliedsstaaten keine Binnensteuer der Art, die dem indirekten Schutz anderer Produkte dienen könnte.
7. Der Verlust der Außen- und Verteidigungspolitik 
LV1 18. Artikel

(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit und der Zustimmung des Präsidenten der Kommission den Hauptrepräsentanten der Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Sein Mandat kann durch den Europäischen Rat im Rahmen eines gleichartigen Verfahrens aufgehoben werden.

(2) Der Hauptrepräsentant leitet die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU.  Er trägt mit seinen Vorschlägen zur Gestaltung dieser Politik bei und kann sie gemäß dem vom Rat erhaltenen Mandat vollziehen. Das Gleiche gilt hinsichtlich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

8. Der Verlust des selbständigen Gesetzgebung

LV2 288. Artikel

Im Interesse der Ausübung der Kompetenzen der EU akzeptieren die Institutionen Verfügungen, Richtlinien, Empfehlungen und Meinungen.

Die Verfügungen gelten allgemein. Sie sind verpflichtenden Charakters und sind in jedem Mitgliedsstaat direkt anzuwenden. 

Die Richtlinien (oder Direktiven) sind hinsichtlich der zu erreichenden Ziele für jeden Mitgliedsstaat bindend, aber nationalen Behörden können die Wahl der Formen und Mittel selbst bestimmen. 
Beschlüsse sind zur Gänze bindend. Wenn sie separat bestimmen, wer die Adressaten sind, sind die Beschlüsse nur für diese bindend. 

9. Der Verlust der öffentlichen Verwaltung 
LV2 7. Artikel

Die EU sichert, unter Berücksichtigung aller ihrer Zielsetzungen und im Einklang mit dem Prinzip der Kompetenzenübertragung, die Harmonie der verschiedenen Tätigkeiten und der Politik
10. Der Verlust der inneren Sicherheit 
LV2 88. Artikel

(1) Es ist die Aufgabe des Europols, die Tätigkeit der polizeilichen und anderer strafverfolgenden Behörden der Mitgliedsstaaten zu unterstützen und zu stärken, sowie ihrer gegenseitiger Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zwei oder mehrere Mitgliedsstaaten betreffenden Straftaten und des Terrorismus, sowie der Vorbeugung und Verfolgung der Strafformen, die die gemeinsamen Interessen verletzen und in den Anwendungskreis der Politik der EU gehören.

(2) Den Aufbau, Funktionsweise, Tätigkeit und Aufgaben des Europols bestimmen das Europäische Parlament und der Europäische Rat in Verordnungen, die im Rahmen eines ordentlichen gesetzlichen Verfahrens angenommen werden. Diese Aufgaben können folgendes enthalten:
a) die Informationen, so besonders die Sammlung, Speicherung, Aufarbeitung, Analyse und Tausch der durch die Behörden der Mitgliedsstaaten oder Drittländer geliefert wurden,

b) die Harmonisierung, Organisation und Vollziehung der ermittelnden und operativen Tätigkeit gemeinsam mit den kompetenten Behörden der Mitgliedsstaaten oder im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungsgruppen, gegebenenfalls in Verbindung mit dem Eurojust. 

LV2 89. Artikel

Der Rat bestimmt im Rahmen eines besonderen gesetzlichen Verfahrens jene Bedingungen und Beschränkungen, mit denen die Behörden der Mitgliedsstaaten, die über die in den Artikeln 82 und 87 erwähnten Kompetenzen verfügen, auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedsstaates – in Verbindung und Zustimmung mit dessen Behörden – Maßnahmen treffen können. Der Rat entscheidet einstimmig, auf die Konsultation mit dem Europäischen Parlament folgend.

11. Der Verlust der Justiz 
LV1 19. Artikel

(1) Das Gericht der Europäischen Union besteht aus dem Gericht, dem Gerichtshof und aus Gerichtshöfen mit besonderer Kompetenz. Das Gericht der Europäischen Union sichert die Achtung der Gesetze im Zuge der Interpretation und Anwendung der Verträge. Die Mitgliedsstaaten schaffen die Möglichkeiten der rechtsmittel, die auf den Gebieten, die durch das Recht der EU geregelt sind, zur Sicherung des effektiven Rechtsschutzes notwendig sind. 

LV2 86. Artikel

(1) Zur Verfolgung der die finanziellen Interessen der EU verletzenden Straftaten kann der Rat im Rahmen eines besonderen gesetzgebenden Verfahrens aus dem Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft schaffen.  Der Rat entscheidet einstimmig auf die Konsultation mit dem Europäischen Parlament folgend.
12. Die Öffnung der Mitgliedstaaten vor jedem Fremden und Verschließung vor jedem Europäer, der außerhalb der EU geraten ist 
LV2 49. Artikel
Gemäß den oben genannten Verordnungen ist jede Beschränkung der Niederlassung der Staatsbürger eines Mitgliedsstaates  auf  das Gebiet eines anderen Mitgliedsstaates verboten. Diese Verordnung muss auch auf jene Beschränkungen angewendet werden, die sich auf die Gründung einer Repräsentanz, Niederlassung oder eines Tochterunternehmens eines Staatsbügers eines Mitgliedsstaates auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedsstaates beziehen.

Die freie Niederlassung inkludiert das Recht auf den Beginn und die Fortsetzung einer wirtschaftlichen Tätigkeit als selbständiger Unternehmer, Unternehmen, so besonders die Gründung von Gesellschaften gemäß Artikel 54 zweiter Absatz, gemäß den Bedingungen des Landes der Niederlassung für die eigenen Staatsbüger, mit Berücksichtigung auch der Verordnungen des Kapitels hinsichtlich des Kapitals.
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